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Bauleitplanung der Stadt Weener (Ems) 
   

3. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 35 W „Beningaweg“ gemäß § 13 a 

des Baugesetzbuches (BauGB) 
   
Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung 
am 21.07.2015 die 3. Änderung des  Bebauungsplanes 
Nr. 35 W „Beningaweg“ gemäß § 13 a BauGB als 
Satzung beschlossen. Das Plangebiet beinhaltet u. a. 
die Festsetzung einer Fläche für den Gemeinbedarf 
mit der Zweckbestimmung „Feuerwehr“.  
 
Der Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebauungs-
planes Nr. 35W ist aus dem nachstehenden Karten-
ausschnitt ersichtlich.  
 

 
 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 35 W „Be-
ningaweg“ gemäß § 13 a BauGB mit Begründung, 
schalltechnischem Gutachten einschl. Anlagen liegt 
vom Tage der Ausgabe dieses Amtsblattes im Rathaus 
der Stadt Weener (Ems), Osterstraße 1, 26826 Wee-
ner, Zimmer 33, öffentlich aus und kann während der 
Dienststunden oder außerhalb dieser Zeit nach Ver-
einbarung von jedermann eingesehen werden. Über 
den Planinhalt können zudem Auskünfte verlangt 
werden.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 3. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 35 W „Beningaweg“ gemäß § 10 
BauGB in der z. Zt. geltenden Fassung rechtsverbind-
lich.   
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 233 Abs. 2 in 
Verbindung mit § 215 BauGB in der zurzeit geltenden 
Fassung  
 
a) eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 

BauGB der dort näher bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,  

b) eine Verletzung der Vorschriften unter der Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 und 2a) BauGB über 
das Verhältnis des Bebauungsplans zum Flächen-
nutzungsplan und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB gemäß § 215 Abs. 
1 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

nur dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Weener (Ems) geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 
der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 des BauGB über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflich-
tigen zu beantragen ist, für Eingriffe in eine bisher 
zulässige Nutzung durch den Bebauungsplan und über 
das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprü-
che wird hingewiesen.  
 
Weener, den 16.11.2015 
 

Stadt Weener (Ems) 
Der Bürgermeister 

Ludwig Sonnenberg 
__________________________________________ 

 
Bauleitplanung der Stadt Weener (Ems) 

   
1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 1 W „Nord-

West“ gemäß § 13 BauGB in Textform 
   
Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung 
am 01.10.2015 die 1. Änderung des  Bebauungsplanes 
Nr. 1 W „Nordwest“ gemäß § 13 BauGB als Satzung 
beschlossen. Die 1. Änderung betrifft ausschließlich 
die Art der baulichen Nutzung. Das Plangebiet um-
schließt Flächen an der Norderstraße, Bgm.-Itzen-
Straße usw.  
 
Der Geltungsbereich ist aus dem nachstehenden Kar-
tenausschnitt ersichtlich.  
  

 
 
 




